
 

Neue Regeln für Werkstätten und 

Tages-Förderstätten  

ab 29. Juni 2020. 

Ein Text in Leichter Sprache. 

 

Liebe Schleswig-Holsteiner und Schleswig-Holsteinerinnen! 

 

Die Werkstätten für Menschen mit Behinderungen 

dürfen wieder vollständig öffnen: 

Ab dem 29. Juni 2020 

in ganz Schleswig-Holstein. 

Auch die Tages-Förderstätten 

und die Tages-Stätten dürfen wieder öffnen. 

 

Aber sie dürfen nur öffnen: 

Wenn sich alle an die Hygiene-Regeln halten. 

Jede Einrichtung macht dafür  

einen Hygiene-Plan. 

 

 

Was steht im Hygiene-Plan?  

Im Hygiene-Plan steht genau:  

So sind die Regeln in unserer Einrichtung: 

• Für die Arbeit in unserer Werkstatt, 

• für unsere Tages-Förderstätte 

• und für unsere Tages-Stätte.  

 



 

Es gelten zum Beispiel die bekannten Regeln: 

 

• Hände waschen 

• und Abstand halten. 

• Wenn zu wenig Abstand möglich ist: 

Einen Mund-Nasen-Schutz tragen.  

Oder ein Visier. 

• Nur gesund zur Arbeit kommen.  

 

Im Hygiene-Plan steht auch: 

Worauf muss die Einrichtung besonders achten? 

Zum Beispiel:  

 

• Wie können die Menschen genug Abstand halten? 

Dafür muss die Einrichtung Wege festlegen. 

Zum Beispiel mit Schildern 

für getrennte Eingänge und Ausgänge. 

 

• Die Kantine muss das Mittag-Essen  

anders planen. 

Zum Beispiel: 

Mit verschiedenen Essens-Zeiten. 

 

• Alle müssen regelmäßig sauber machen. 

Zum Beispiel: 

Arbeits-Flächen und Werkzeuge abwischen. 

Und die Arbeits-Räume lüften. 

 

  



 

Freizeit-Angebote sind wieder erlaubt. 

 

Arbeits-begleitende Angebote  

dürfen wieder stattfinden. 

Zum Beispiel Angebote für Freizeit und Sport. 

 

Aber nur: 

Wenn alle die Hygiene-Regeln einhalten. 

Und wenn die Einrichtung entschieden hat:  

Wir können das Angebot machen. 

 

 

Fragen zu den Regeln 

 

Es gibt noch mehr Regeln.  

Die Regeln sind in jeder Einrichtung etwas anders.  

Fragen Sie deshalb am besten  

in Ihrer Einrichtung nach. 

 

 

Die Regeln von der Landes-Regierung  

in Schleswig-Holstein finden Sie: 

Auf der Internet-Seite von der Landes-Regierung. 

Dafür klicken Sie hier. 
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https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/Downloads/konzept_stufenweise_oeffnung_werkstaetten.pdf?__blob=publicationFile&v=3



